
Allgemeine Geschäftsbedingungen der Future-CAM GmbH  (ab 01.01.2016)

1. Allgemeines - Geltungsbereich  

Die nachstehenden Geschäftsbedingungen gel-

ten für alle von der Firma Future-CAM GmbH ge-

genwärtigen und zukünftigen abgegebenen An-

gebote, für deren Verkäufe und Lieferungen von 

Software sowie hinsichtlich erbrachter Dienst-

leistungen. Bezüglich der lizenzierten Software 

wird ausdrücklich auf die Bestimmungen des 

Software-Lizenzvertrages verwiesen. 

Abweichenden, entgegenstehenden oder er-

gänzenden AGB des Kunden wird hiermit aus-

drücklich widersprochen. Sie werden nicht Ver-

tragsbestandteil, es sei denn, ihrer Geltung wird 

ausdrücklich schriftlich zugestimmt. 

2. Vertragsschluss 

Unsere Angebote sind freibleibend. Technische 

Änderungen sowie Änderungen in Form, Farbe 

und/oder Gewicht bleiben im Rahmen des Zu-

mutbaren vorbehalten.  

Mit der Bestellung einer Ware erklärt der Kunde 

verbindlich, die bestellte Ware erwerben zu wol-

len. Wir sind berechtigt, das, in der Bestellung 

liegende, Vertragsangebot innerhalb von zwei 

Wochen nach Eingang bei uns anzunehmen. Die 

Annahme erfolgt ausschließlich schriftlich und 

geht dem Kunden auf elektronischem Weg zu.  

3. Vergütung und Zahlungsbedingungen  

Die Lieferung und Leistung erfolgt zu den Prei-

sen und Bedingungen der schriftlichen Auf-

tragsbestätigung. Die darin genannten Preise 

sind verbindlich, zuzüglich der zum Zeitpunkt 

der Lieferung gültigen Umsatzsteuer. Etwaige 

Verpackungs- und Versandkosten gehen zu Las-

ten des Kunden, sofern dies nicht ausdrücklich 

anders vereinbart wurde.  

Bei gleichzeitiger Beauftragung von Software 

und Dienstleistungen erfolgt die Berechnung in 

Teilraten. Die Software wird nach Lieferung be-

rechnet, die Dienstleistung nach Erbringung. 

Bei vereinbarter Ratenzahlung ist die Umsatz-

steuer sofort zahlbar. Die Ratenzahlungsver-

günstigung gilt – sofern nicht anders vereinbart 

- als widerrufen, falls der Kunde mit einer Rate 

länger als fünf Tage in Verzug gerät. 

Soweit nichts Abweichendes vereinbart wird, 
sind Zahlungen ab Rechnungsdatum innerhalb 
von 14 Tagen netto ohne jeden Abzug zu leisten. 
Skonto oder sonstige Einbehalte werden nicht 
gewährt.  
 

Der Kunde verpflichtet sich, nach Erhalt der 

Ware innerhalb von 14 Tagen den Kaufpreis zu 

bezahlen. Nach Ablauf dieser Frist kommt der 

Kunde in Zahlungsverzug. Für jede Mahnung 

können wir einen pauschalen Mahnkostenbe-

trag erheben. Der Kunde hat während des Ver-

zuges die Geldschuld in Höhe von fünf Prozent-

punkten über dem Basisprozentsatz zu verzin-

sen. Wir behalten uns vor, einen höheren Ver-

zugsschaden nachzuweisen und geltend zu ma-

chen. Wir sind berechtigt, bei vertragswidrigem 

Verhalten des Kunden, insbesondere bei Zah-

lungsverzug, vom Vertrag zurückzutreten und 

die Ware zurückzuverlangen. Bei Teillieferun-

gen können wir die Lieferung von Aktualisierun-

gen zurückhalten, solange der Kunde im Zah-

lungsverzug ist. Bis dahin getätigte Aufwände 

sind voll zu bezahlen. Der Kunde ist zur Aufrech-

nung nur berechtigt, wenn seine Gegenansprü-

che rechtskräftig festgestellt oder durch uns an-

erkannt wurden. Der Kunde kann ein Zurückbe-

haltungsrecht nur ausüben, wenn sein Gegenan-

spruch auf demselben Vertragsverhältnis be-

ruht. 

Gerät der Kunde in Zahlungsverzug, erfolgen 

künftige Lieferungen nur noch gegen Vorkasse. 

4. Eigentumsvorbehalt  

Die Future-CAM GmbH behält sich das Eigentum 

an der Ware bis zur vollständigen Begleichung 

aller Forderungen aus einer laufenden Ge-

schäftsbeziehung vor.  

Der Kunde ist verpflichtet, uns einen Zugriff Drit-

ter auf die Ware, etwa im Falle einer Pfändung 

sowie etwaige Beschädigungen oder die Ver-

nichtung der Ware unverzüglich mitzuteilen.  

Der Kunde ist berechtigt, die Ware im ordentli-

chen Geschäftsgang weiter zu veräußern. Er 

tritt uns bereits jetzt alle Forderungen in Höhe 

des Rechnungsbetrages ab, die ihm durch die 

Weiterveräußerung gegen einen Dritten erwach-

sen. Wir nehmen die Abtretung an. Nach der Ab-

tretung ist der Kunde zur Einziehung der Forde-

rung ermächtigt. Wir behalten uns vor, die For-

derung selbst einzuziehen, sobald der Kunde 

seinen Zahlungsverpflichtungen nicht ord-

nungsgemäß nachkommt und in Zahlungsver-

zug gerät. Zu anderen Verfügungen der Vorbe-

haltsware, insbesondere Verpfändungen oder 

Sicherungsübereignungen, ist der Kunde nicht 

berechtigt.  



Eine Weiterveräußerung von Softwarelizenzen 

ist nur durch einen autorisierten Händler mög-

lich. Es wird ausdrücklich auf die Lizenzbestim-

mungen des Softwareherstellers verwiesen. 

5. Gefahrübergang  

Die Gefahr geht mit Absendung oder Übergabe 

der Ware auf den Kunden über.   

6. Urheberrechte  

Unsere eigens entwickelten Postprozessoren 

sowie andere von uns entwickelten Produkte, 

Programme und Datenbanken und die dazuge-

hörigen Dokumentationen der Future-CAM 

GmbH bleiben unser geistiges Eigentum und 

sind ausdrücklich für den Eigengebrauch des 

Vertragspartners bestimmt, welcher ein einfa-

ches, nicht weiter übertragbares Nutzungsrecht 

erhält. Ohne die schriftliche Zustimmung darf 

der Vertragspartner weder Programme noch 

Dokumentationen Dritten zugänglich machen o-

der weiter veräußern. Alle durch uns vertrete-

nen Softwareprodukte sind urheberrechtlich ge-

schützt.  

Die Änderung, Rückübersetzung überlassener 

Programmcodes in andere Codeformen (De-

kompilierung), sonstige Arten der Rückerschlie-

ßung der verschiedenen Herstellungsstufen 

(Reverse-Engineering), das auch nur teilweise 

Auslesen und Übertragen von Datenbanken und 

Software auf andere Speichermedien, soweit 

nicht zu deren vertragsgemäßer Nutzung zwin-

gend erforderlich, sowie jede Form ihrer Weiter-

entwicklung oder sonstige Bearbeitung ist unzu-

lässig. 

7. Gewährleistung  

Kunden müssen uns offensichtliche Mängel in-

nerhalb einer Frist von zwei Wochen ab Über-

gabe der Ware schriftlich anzeigen; anderen-

falls ist die Geltendmachung der Gewährleis-

tungsansprüche ausgeschlossen. Zur Fristwah-

rung genügt die rechtzeitige Absendung. Den 

Kunden trifft die volle Beweislast für sämtliche 

Anspruchsvoraussetzungen, insbesondere für 

den Mangel selbst, für den Zeitpunkt der Fest-

stellung des Mangels und für die Rechtzeitigkeit 

der Mängelrüge.  

Wir leisten für Mängel der Ware zunächst Ge-
währ durch Nachbesserung oder Ersatzliefe-
rung. Die Gewährleistungsfrist beträgt 1 Jahr 
nach Ablieferung der Ware. Erst bei fehlgeschla-
gener Nacherfüllung können sonstige Ansprü-
che unter Ausschluss von Schadenersatzan-
sprüchen geltend gemacht werden. 

Falls der Kunde verlangt, dass die Nachbesse-
rung an einem von ihm bestimmten Ort vorge-
nommen werden soll, können wir diesem Verlan-
gen entsprechen, wobei unter die Gewährleis-
tung fallende Arbeiten nicht berechnet 
werden, sonstige Aufwendungen aber vom Kun-
den zu ersetzen sind. 
Wir weisen darauf hin, dass es nach dem Stand 
der Technik nicht möglich ist, Software so zu 
entwickeln, dass sie für alle Anwendungsberei-
che fehlerfrei arbeitet. Wir leisten Gewähr, dass 
die Software im Sinne der von uns herausgege-
benen und zum Zeitpunkt der Auslieferung an 
den Käufer gültige Softwarebeschreibung 
brauchbar ist und die dort zugesicherten Eigen-
schaften aufweist. Eine unerhebliche Minderung 
der Brauchbarkeit bleibt außer Betracht. 
Garantiefälle werden vorrangig im Rahmen der 

Garantiebestimmungen der Hersteller abgewi-

ckelt.  

Keine Gewährleistung besteht für Transport-

schäden und Schäden, die durch die Verwen-

dung nicht geeigneten Zubehörs oder infolge un-

sachgemäßer Behandlung entstanden sind.  

8. Haftung  

Die Future-CAM GmbH haftet unbeschränkt nur 

für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit. Für das 

Verschulden sonstiger Erfüllungsgehilfen sowie 

für jede Form der Unmöglichkeit wird maximal in 

Höhe des dreifachen Kaufpreises gehaftet. 

Für leichte Fahrlässigkeit haftet die Future-CAM 

GmbH - maximal auf die Höhe des einfachen 

Kaufpreises beschränkt - auch, sofern eine 

Pflicht verletzt wird, deren Einhaltung für die Er-

reichung des Vertragszwecks von besonderer 

Bedeutung ist. Für die Richtigkeit und Vollstän-

digkeit von Datenbeständen wird keine Gewähr 

übernommen. Sofern im Einzelfall durch aus-

drückliche schriftliche Vereinbarung dennoch 

eine Gewähr übernommen wird, bezieht sich 

diese nur auf die Richtigkeit des Datenstands 

zum Zeitpunkt der Lieferung. Bei Nichtbefol-

gung der Benutzungsanleitung bzw. bei Verän-

derungen des Produkts abweichend der Origi-

nalspezifikationen entfällt jede Gewährleistung. 

Ohne schriftliche Zustimmung der Future-CAM 

GmbH sind Ansprüche, die sich gegen sie rich-

ten, nicht abtretbar und können nur vom Ver-

tragspartner geltend gemacht werden. 

Schadensersatzansprüche des Kunden wegen 

eines Mangels verjähren nach einem Jahr ab Ab-

lieferung der Ware. Dies gilt nicht, wenn uns 

Arglist vorwerfbar ist.  

  



9. Datenschutz  

Wir versichern, bei der Erhebung, Verarbeitung 

und Nutzung von personenbezogenen Daten des 

Kunden die Bestimmungen des Bundesdaten-

schutzgesetzes (BDSG) sowie andere einschlä-

gige Rechtsvorschriften zu beachten. Wir erhe-

ben, verarbeiten und nutzen personenbezogene 

Daten nur, soweit dies für die Begründung, in-

haltliche Ausgestaltung oder Änderung des Ver-

tragsverhältnisses und zur Beratung des Kun-

den, Werbung und Markt und Meinungsfor-

schung für unsere Zwecke erforderlich ist und 

kein Grund zu der Annahme besteht, dass der 

Kunde ein schutzwürdiges Interesse an dem 

Ausschluss der Nutzung hat. Der Kunde ist be-

rechtigt, einer Nutzung seiner Daten für Zwecke 

der Werbung oder der Markt- und Meinungsfor-

schung durch uns zu widersprechen. 

10. Schlussbestimmungen  

Erfüllungsort ist unser Geschäftssitz. Ist der 

Kunde Kaufmann, juristische Person des öffent-

lichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Son-

dervermögen, ist Gerichtsstand für alle Rechts-

streitigkeiten aus diesem Vertrag unser Ge-

schäftssitz. Wir sind in diesem Fall berechtigt, 

unsere Ansprüche bei den Gerichten des allge-

meinen Gerichtsstands des Kunden geltend zu 

machen. Es gilt ausschließlich das Recht der 

Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss 

der Bestimmungen des UN-Kaufrechts. Sollten 

einzelne Bestimmungen dieser AGB ganz oder 

teilweise unwirksam oder anfechtbar sein oder 

werden, so wird hiervon die Wirksamkeit aller 

sonstigen Bestimmungen oder Vereinbarungen 

nicht berührt. Die Vertragschließenden ver-

pflichten sich, die unwirksame Regelung durch 

eine solche zu ersetzen, die dem Vertragszweck 

wirtschaftlich entspricht. 


